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Datenschutzunterlagen für Datenschutzinteressierte   

In Anlehnung an § 4f Abs. 2 S. 1 BDSG(Fachkunde). 
 

Datenschutz ist ein spannendes Thema welches auch Ihre 
Persönlichkeitsrechte betrifft! 
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Legende: 
Fortlaufende Themennummern: 

 

Fragen zum Thema Datenschutz ς Die Lösungen finden Sie unter Datenschutz-Lösungen 

 

Das sollten Sie unbedingt wissen! 

Literatur-Empfehlungen: 
Á Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 

https://www.bsi.bund.de 

Á Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
http://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/datenschutz-node.html  

Á Der betriebliche Datenschutzbeauftragte 
www.datenschutz.rlp.de/downloads/oh/Betrieblicher_DSB.pdf 

Á Virtuelles Datenschutzbüro 
http://www.datenschutz.de/ 

Á Datenschutz von A bis Z, (Haufe), ISBN: 978-3-648-04391-2 

 
Autor:  Michael J. Schüssler, Wirtschaftsinformatiker, EDV Sachverständiger,  externer Datenschutzbeauftragter 
gemäß § 4f BDSG & TÜV Süd ISO/IEC 27001 Foundation ISMS zertifiziert. 

 

https://www.bsi.bund.de/
https://www.bsi.bund.de/
http://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/datenschutz-node.html
http://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/datenschutz-node.html
http://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/datenschutz-node.html
http://www.bfdi.bund.de/DE/Datenschutz/datenschutz-node.html
http://www.datenschutz.rlp.de/downloads/oh/Betrieblicher_DSB.pdf
http://www.datenschutz.de/
http://www.datenschutz.de/


© EDV Sachverständigen- und Datenschutzbüro Michael J. Schüssler 

©
 D

a
te

n
sc

h
u

tz
 S

ch
u

lu
n

g
 f

ü
r 

M
ita

rb
e

ite
r 

g
e

m
ä

ß
 

 
§ 

4
g

 A
b
s.

 1
 S

a
tz

 4
  

N
r.
 2

 B
D

S
G

 
 

3 

Präambel 

Was ōŜŘŜǳǘŜǘ ŜƛƎŜƴǘƭƛŎƘ ŘŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ α5ŀǘŜƴǎŎƘǳǘȊάΚ    
Der Begriff Datenschutz ist Ende der 60er Jahre entstanden. Datenschutz kann nicht 
die Daten als solche schützen, sondern schützt seit jeher die Persönlichkeitsrechte 
der Betroffenen. Auch in früheren Zeiten gab es hierzu schon zahlreiche Rechts-
vorschriften. 
  

In diesem Abschnitt soll Ihnen ein erster Einblick in die Historik des Datenschutzes 
und dem rechtlichen Rahmen des deutschen und europäischen Datenschutzes 
geben werden. 
  

Mit dem voranschreiten der computerisierten und vernetzten Informations-
gesellschaft hat auch die Bedeutung des Datenschutzes an Bedeutung gewonnen. 
Datenschutz hat sich etabliert und Einzug in unsere Gesetzgebung gefunden. 
Datenschutz leistet einen wichtigen Beitrag zur Gewährleitung von Persönlich-
keitsrechten und stellt zugleich die Privatheit des Einzelnen wieder in den 
Mittelpunkt. 
  

Die bestehenden Tendenzen zum so genannten gläsernen Menschen durch 
permanente Überwachung oder Ausspähung widerspricht diesem Prinzip und greift 
in erblichem Maße in die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen ein. 
  

Freie Entfaltung seiner Persönlichkeit und die Freiheit der Person ist unverletzlich. 
Relikte aus vergangen Zeiten? 
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Datenschutz Historik  I 

Damals Heute 

Antiker ς 5ŀǘŜƴǎŎƘǳǘȊΧ 
Der Eid des Hippokrates  
 
Ein Bestandteil der ärztlichen Ethik: 
Die Schweigepflicht 
 

Strafgesetzbuch 
 
§ 203 StGB Verletzung von Privat-
geheimnissen - Arzt,  Apotheker, 
wŜŎƘǘǎŀƴǿŀƭǘΣ tŀǘŜƴǘŀƴǿŀƭǘΣ bƻǘŀǊΧ 

Schweigepflicht: Im Beichtstuhl 
 
Die geistliche Schweigepflicht besteht 
bereits seit dem 13. Jahrhundert, als die 
Wahrung des Beichtgeheimnisses in das 
Kirchenrecht aufgenommen wurde. 
Älteste Datenschutzinstitution 
 

Kirche und Recht(KuR) 
 
Das Beichtgeheimnis ist 
unverbrüchlich". So formuliert es § 17 
Abs. 1  Pfarrdienstgesetz. Das 
Staatskirchenrecht ist ein Querschnitt 
aus verschiedenen Rechtsgebieten. 
 

Erlass Friedrichs des Großen zum 
Bankgeheimnis - Anno 1776 
 
α²ƛǊ ǾŜǊōƛŜǘŜƴ ōŜƛ ǳƴǎŜǊŜǊ ƪǀƴƛƎƭƛŎƘŜƴ 
Ungnade allen und jedem nachzu-
forschen, wie viel ein anderer auf seinem 
Cƻƭƛƻ Ȋǳ DǳǘŜ ƘŀōŜΧα 

Der Bundesgerichtshofs (BGH) geht 
generell von einer Verschwiegenheits-
pflicht der Banken über die finanziellen 
Verhältnisse der Bankkunden gegenüber 
Dritten aus. Das Bankgeheimnis ist als 
Gewohnheitsrecht einzuordnen,  
rechtliche Grundlage (Vgl. § 311 BGB). 

1 

2 

3 
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1 

Datenschutz Historik  II 

Damals Heute 

Weimarer Reichsverfassung (Aug. 1919) 
Artikel 114  (1) Die Freiheit der Person 
ƛǎǘ ǳƴǾŜǊƭŜǘȊƭƛŎƘΧ 
Artikel 117  (1) Das Briefgeheimnis sowie 
das Post-,  und Fernsprechgeheimnis sind 
ǳƴǾŜǊƭŜǘȊƭƛŎƘΧ  

Grundgesetz(Mai 1949 ) 
Art. 2 Abs. 2 S. 2 Grundgesetzes (GG) 
Die Freiheit der Person ist unverletzlich. 
Art. 10 Abs. 1 Grundgesetzes (GG) 
Das Briefgeheimnis sowie das Post- und 
Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. 

3 

Das erste(formelle), weltweite Landesdatenschutzgesetz. Das HDSG von 1970. 
Die Geschichte der deutschen Datenschutzgesetzgebung auf Landesebene beginnt 
mit dem Tag ŘŜǊ ±ŜǊƪǸƴŘǳƴƎ  ŘŜǎ αIŜǎǎƛǎŎƘŜƴ 5ŀǘŜƴǎŎƘǳǘȊƎŜǎŜǘȊŜǎόI5{DύάΣ ŀƳΥ 
07. September 1970. 
  

BDSG Novelle I(1. Februar 1977 ) ς Gesetzgebung auf Bundesebene 
Das erste Bundesdatenschutzgesetz(BDSG) wurde verkündet und in Kraft gesetzt. 
  

Das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts(15. Dezember 1983) 
Zum ersten mal stand eine richterliche Entscheidung im Mittelpunkt des Daten-
schutzes. Gegen dieses Bundesgesetz wurden allerdings schon im Vorfeld mehrere 
Verfassungsbeschwerden eingereicht. Das BVerfG -  Urteilte: άŘŀǎǎ ȊŀƘƭǊŜƛŎƘŜ 
Vorschriften des Volkszählungsgesetzes erheblich und ohne Rechtfertigung in die 
Grundrechte des Einzelnen eingriffen und  verfassungswidrig seiΦά 
  

Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung war geboren. 

4 

5 

6 
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Datenschutz Historik  IV 

Die Zukunft des Datenschutzes bleibt offen? 
 
Begründung: 
 
Die Speicherung von Kommunikationsdaten ohne Verdacht auf Straftaten ist nicht 
mit EU-Recht vereinbar. Das hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg 
entschieden und damit die EU-Richtlinie(2006/24/EG) zur Sicherung von Telefon- 
und E-Mail-Informationen gekippt. Die Richtlinie muss nun reformiert und die 
verdachtlose Speicherung von Verbindungsdaten von Telefon, Internet und E-Mails 
künftig "auf das absolut Notwendige beschränkt" werden. 
 
Entwurf einer EU-Datenschutz Grundverordnung( 25.01.2012) 
Einheitlicher Rechtsrahmen für den Datenschutz in der EU. Die geltende EG-
Datenschutzrichtlinie 95/46/EG soll durch die EU-Datenschutz Grundverordnung 
abgelöst werden. Der Vorschlag wird derzeit im Europäischen Parlament und im Rat 
der Europäischen Union beraten. 
 
Vorratsspeicherung: Bundestag verschärft Datenkontrolle(16.10.2015) 
Der Bundestag hat das umstrittene Gesetz zur Datenvorratsspeicherung 
verabschiedet. Kritiker fürchten, dass das Gesetz die Bürger unter Generalverdacht 
stelltΧ 
 

Quellangabe: http://www.tagesschau.de/ausland/vorratsdatenspeicherung222.html 

Quellangabe: http://www.spiegel.de/politik/deutschland/vorratsspeicherung-bundestag-verschaerft-datenkontrolle-a-516482.html 
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Rechtsgrundlagen und Meilensteine im Datenschutz 

Datenschutz betrifft uns alle! 

Die Würde des Menschen ist unantastbarΧ 
(GG Art. 1 Abs. 1) 

Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung 
seiner tŜǊǎǀƴƭƛŎƘƪŜƛǘΧόDD !ǊǘΦ н !ōǎΦ мύ 

Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung(BVerfG, 1983) 

Bundesdatenschutzgesetz(Novelle III von 2009) 

Europäische Datenschutzrichtlinie  95/46/EG(1995) 
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§ 1 Abs. 1 BDSG 
Zweck dieses Gesetzes ist es, den 
Einzelnen davor zu schützen, dass er 
durch den Umgang mit seinen 
personenbezogenen Daten in seinem 
Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. 

Zweck des Bundesdatenschutzgesetzes § 1 Abs. 1 

Die Verfassungsrechtliche Grundlage des Datenschutzes, beruht 
auf dem Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgericht(BVerfG) 

von 1983, dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. 
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Nach den Bestimmungen des Volkszählungsgesetzes sollte im Frühjahr 1983 eine 
Volkszählung in Form einer Totalerhebung  durchgeführt werden. Gegen dieses 
Bundesgesetz wurden allerdings schon im Vorfeld mehrere Verfassungsbeschwerden 
eingereicht. Die Bundesregierung als auch die Landesregierungen hielten das Volks-
zählungsgesetz und das Vorhaben für verfassungsgemäß. 
 
Dem widersprach das Bundesverfassungsgericht! 
In seinem Urteil vom 15. Dezember 1983 stelle es fest, dass zahlreiche Vorschriften 
des Volkszählungsgesetzes erheblich und ohne Rechtfertigung in Grundrechte des 
Einzelnen eingriffen. 
 
Das Bundesverfassungsgericht leitete dieses Recht aus Art. 2 Abs. 1 GG, dem Recht 
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, und aus Art. 1 Abs. 1 GG, der Unantastbarkeit 
der Menschenwürde, ab. 
αDas Grundrecht (des Art. 2 Abs. 1 i.V.m Art. 1 Abs. 1 GG) gewährleistet insoweit die 
Befugnis des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung 
ǎŜƛƴŜǊ ǇŜǊǎǀƴƭƛŎƘŜƴ 5ŀǘŜƴ Ȋǳ ōŜǎǘƛƳƳŜƴΦά 
 
Informationelles Selbstbestimmungsrecht 
Grundrecht des Einzelnen, grundsätzlich selbst über die Preisgabe und Verwendung 
seiner persönlichen Daten zu bestimmen. 

Volkszählungsgesetz - VZG von  1983 

Quellangabe: www.bfdi.bund.de/DE/.../Themen/.../151283_VolkszaehlungsUrteil.html 
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Gewaltenteilung in der Bundesrepublik Deutschland und die Stellung des BfDI  

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) ist der Beauftragte 
des Bundes sowohl für den Datenschutz als auch für die Informationsfreiheit ς  

BSI Bundesamt für Sicherheit in der  Informationstechnik.  
Darüber hinaus gibt es die Datenschutzbeauftragten der Länder, insgesamt 16 Stück.   

Überprüfung der 
 
Gesetzmäßigkeit 

Legislative 
Gesetzgebende Gewalt 

Erlass von Gesetzen 
BfDI berät die Bundesregierung  

 

Exekutive 
Bundesregierung, 

Behörden und Polizei etc.  

Judikative 
Gerichte 

Rechtsprechung(HE) 

gesetzgebende Gewalt 

https://de.wikipedia.org/wiki/Staatsgewalt
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Übung - Zusammenfassend 

§ . Abs. . BD . . 
Zweck dieses Gesetzes ist es, den 
Einzelnen davor zu s . . . . . . ., dass er 
durch den Umg . . . mit seinen 
personenbez . . . . . . Da . . . in seinem 
Persönlichkeits . . . . . beeint . . . . . . . . 
wird. 

2 
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       Natürliche Person,  eine natürliche Person ist gemäß § 1 BGB  der 
Mensch, sobald er geboren wird. Eine natürliche Person ist jeder 
lebende Mensch mit seinen Rechten und Pflichten (Rechtsfähigkeit). 
Datenschutz betrifft  nicht Informationen über Verstorbene, da diese 
keine natürlichen Personen mehr darstellen und die Rechtsfähigkeit 
dieser erloschen ist. Daten über Verstorbene werden aber durch 
spezialgesetzliche Bestimmungen weiter geschützt. 

  
 Das Persönlichkeitsrecht ist das Grundrecht auf freie Entfaltung der 

Persönlichkeit gemäß Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz(GG - 1949) und das 
Recht auf Schutz vor Eingriffen in den privaten Lebens- und 
Freiheitsbereich des Einzelnen. 

   
Personenbezogene Daten(pbD) gemäß § 3 Abs. 1 BDSG sind 
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer 
bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person(Betroffener). Vom 
BDSG wird also das Persönlichkeitsrecht jedes lebenden Menschen 
geschützt, gemäß § 1 Abs. 1 BDSG. Durch Ihre Rechtsfähigkeit haben die 
Betroffenen z. B. ein Recht auf Auskunft gemäß § 34 BDSG. 
 

Begriffsdefinitionen I 

1 

2 

3 
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Besondere Arten personenbezogener Daten gemäß § 3 Abs. 9 BDSG 
sind Angaben über: 
 rassische und ethnische Herkunft 
 politische Meinungen 
 religiöse oder philosophische Überzeugungen 
 Gewerkschaftszugehörigkeit 
 Gesundheit 
 oder Sexualleben. 
 
Die Erhebung dieser Daten ohne Rechtsgrundlage kann die 
Persönlichkeitsrechte der Betroffenen erheblich verletzen und sind unter 
dem Aspekt des Datenschutzes als höchst kritisch einzustufen. Darüber 
hinaus können diese Daten bei Abhandenkommen eine Datenschutz-
panne gemäß § 42a auslösen.  
 
Liegen diese Arten von Daten im Unternehmen vor und diese sind nicht 
anonymisiert oder pseudonymisiert  und nicht verschlüsselt, so handelt 
das Unternehmen, fahrlässig. 

Begriffsdefinitionen II 

4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Was ist eine natürliche Person?   

Juristische Personen des Privatr . . . . . sind?      

Juristische Personen des öffentl . . . . . Rechts sind? 

Vom BDSG geschützt wird?                                Jeder 

                      und sein 

 

Das Persönlichkeitsrecht umfasst? 

das R . . . . auf freie Entf . . . . . . der Persönlichk . . . gemäß Art. . Abs. 1 G. und das 
Recht auf Sch . . . vor Eing . . . . . . in den pri . . . . . Lebens- und Freiheits . . . . . . .   

 

Personenbezogene Daten gemäß § 3 Abs. 1 BDSG sind? 

Einzelangaben über pers . . . . . . . oder sachl . . . . Verhältn . . . . einer bestimmt . . oder 
bestimmb . . . . natürlich . . Person(Betroff . . . .) 
 

Welche Risiken beinhalten besondere Arten pbD gemäß § 3 Abs. 9 BDSG? 

Die Erhebung dieser Daten ohne Rechtsgrund . . . . kann die Persönlichkeitsr . . . . . der 
Betroff . . . . erheblich verl . . . . . und sind unter dem Aspekt des Datenschutzes als 
höchst kri . . . . . einzustufen. Darüber hinaus können diese Daten bei 
Abhandenkommen eine Datenschutzp . . . . gemäß § 4 . . auslösen. 

Übung: Begriffsdefinitionen I + II  - Zusammenfassend 3 

6 

7 

8 

3 

1 

2 

4 

5 
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Zusammenfassend - wen oder was schützt das BDSG? 

Öffentliche und 
nicht-

öffentliche 
Stellen 

Daten 
juristischer 
Personen 

PbD jedes 
lebenden 
Mensch 

PbD von 
Mitglieder in 
juristischen 

Person  

Schutz der/des 

Kreuzen Sie bitte die richtige Lösung an. 

5 
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Ordnen Sie die personenbezogene Daten den persönlichen oder sachlichen 
Verhältnissen zu. 

Übungsaufgabe 

Alter 

 
Steuerklasse Kreditdaten 

 
Krankheit 

 
Religion 
 

Eigentum 

Z. B. Z. B. 

6 
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Besondere Arten personenbezogener Daten sind Angaben über die rassische und 
ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Über-

zeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben. Beispiele: 

Personenbezogene Daten gemäß § 3 Abs. 9 

Weißer, 
Europäer . . .   

 
{t5Σ [LbY9 Χ 

Christ , 
!ǘƘŜƛǎǘΧ 

 
IG Metall, 
±ŜǊŘƛ Χ 

Bronchitis, 
9ǇƛƭŜǇǎƛŜ Χ  

. . .   

Rassische und 
ethnische 
Herkunft 

Politische 
Meinungen 

Religiöse oder 
philosophische 

Über-
zeugungen 

Gewerkschafts-
zugehörigkeit 

Gesundheit  Sexualleben 

Diese Arten von pbD sind ohne Rechtsgrundlage nicht zu erheben!!! Vgl. §§§ 42a, пŘ !ōǎΦ рΣ оŀ .5{DΧ 

1 2 3 

4 5 6 
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Klassifizierung schutzwürdiger Belange durch den Landesbeauftragten für 
den Datenschutz Niedersachsen. 

Stufe A: 

Frei zugängliche Daten (nach dem Listenprivileg) 

Stufe B: 

Berechtigte Interesse des Einsichtnehmenden 

Stufe C:Beeinträchtigung der gesellschaftlichen  

Stellung oder der wirtschaftlichen Verhältnisse 

Stufe D: Erhebliche Beeinträchtigung der gesellschaft-
lichen Stellung oder der wirtschaftlichen Verhältnisse 

Stufe E: Beeinträchtigung von Gesundheit, Leben oder 
Freiheit 

Schutzstufen A bis E 

1 

2 

3 

4 

5 

Quellangabe: http://www.lfd.niedersachsen.de 




